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2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des Kör-

pers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht
auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30
Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem
sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

(3) 1 Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn
Jahren von ihrer Entstehung an und

2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige
Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflicht-
verletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.

2Maßgeblich ist die früher endende Frist.
(3a) Ansprüche, die auf einem Erbfall beruhen oder deren Geltendma-

chung die Kenntnis einer Verfügung von Todes wegen voraussetzt, verjähren
ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30
Jahren von der Entstehung des Anspruchs an.

(4) Andere Ansprüche als die nach den Absätzen 2 bis 3a verjähren ohne
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren
von ihrer Entstehung an.

(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der Ent-
stehung die Zuwiderhandlung.

§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen. 1 Die Verjährungsfrist von
Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, beginnt
mit der Entstehung des Anspruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungs-
beginn bestimmt ist. 2 § 199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.

§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen.
1 Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 bezeichne-
ten Art beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, der Errichtung des
vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insolvenzverfahren, nicht
jedoch vor der Entstehung des Anspruchs. 2 § 199 Abs. 5 findet entsprechen-
de Anwendung.

§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung.
(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus

durch Rechtsgeschäft erleichtert werden.
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjäh-

rungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus er-
schwert werden.

Titel 2. Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung

§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen. 1 Schweben zwi-
schen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch
oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung ge-

Verjährung §§ 200–203 BGB 2
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hemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen
verweigert. 2 Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.

§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung. (1) Die
Verjährung wird gehemmt durch
1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs,

auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des Vollstreckungs-
urteils,

1a. die Erhebung einer Musterfeststellungsklage für einen Anspruch, den ein
Gläubiger zu dem zu der Klage geführten Klageregister wirksam ange-
meldet hat, wenn dem angemeldeten Anspruch derselbe Lebenssachver-
halt zugrunde liegt wie den Feststellungszielen der Musterfeststellungs-
klage,

2. die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den Unterhalt
Minderjähriger,

3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder des Europäi-
schen Zahlungsbefehls im Europäischen Mahnverfahren nach der Verord-
nung (EG) Nr. 1896/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 zur Einführung eines Europäischen Mahnver-
fahrens (ABl. EU Nr. L 399 S. 1),

4. die Veranlassung der Bekanntgabe eines Antrags, mit dem der Anspruch
geltend gemacht wird, bei einer
a) staatlichen oder staatlich anerkannten Streitbeilegungsstelle oder
b) anderen Streitbeilegungsstelle, wenn das Verfahren im Einvernehmen
mit dem Antragsgegner betrieben wird;

die Verjährung wird schon durch den Eingang des Antrags bei der Streit-
beilegungsstelle gehemmt, wenn der Antrag demnächst bekannt gegeben
wird,

5. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess,
6. die Zustellung der Streitverkündung,
6a. die Zustellung der Anmeldung zu einem Musterverfahren für darin

bezeichnete Ansprüche, soweit diesen der gleiche Lebenssachverhalt zu-
grunde liegt wie den Feststellungszielen des Musterverfahrens und wenn
innerhalb von drei Monaten nach dem rechtskräftigen Ende des Muster-
verfahrens die Klage auf Leistung oder Feststellung der in der Anmeldung
bezeichneten Ansprüche erhoben wird,

7. die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen Beweis-
verfahrens,

8. den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens,
9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrests, einer einstweiligen

Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag
nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der Arrestbefehl, die
einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung innerhalb eines
Monats seit Verkündung oder Zustellung an den Gläubiger dem Schuld-
ner zugestellt wird,

2 BGB § 204 Buch 1. Allgemeiner Teil
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10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren,

11. den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens,
12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der

Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb
von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben wird;
dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei einer in Nummer 4
bezeichneten Streitbeilegungsstelle zu stellende Anträge, deren Zulässig-
keit von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt,

13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das
zuständige Gericht zu bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten
nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Antrag, für den
die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, gestellt wird, und

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung
von Prozesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe
demnächst nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hem-
mung der Verjährung bereits mit der Einreichung ein.

(2) 1 Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechts-
kräftigen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten
Verfahrens. 2 Die Hemmung nach Absatz 1 Nummer 1a endet auch sechs
Monate nach der Rücknahme der Anmeldung zum Klageregister. 3 Gerät das
Verfahren dadurch in Stillstand, dass die Parteien es nicht betreiben, so tritt an
die Stelle der Beendigung des Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung der
Parteien, des Gerichts oder der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. 4 Die
Hemmung beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter
betreibt.

(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 6a, 9, 12 und 13 finden die §§ 206,
210 und 211 entsprechende Anwendung.

§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht.
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund einer Ver-
einbarung mit dem Gläubiger vorübergehend zur Verweigerung der Leistung
berechtigt ist.

§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt. Die Verjährung
ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der letzten sechs Monate der
Verjährungsfrist durch höhere Gewalt an der Rechtsverfolgung gehindert ist.

§ 207 Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen
Gründen. (1) 1 Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist
gehemmt, solange die Ehe besteht. 2 Das Gleiche gilt für Ansprüche zwischen
1. Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,
2. dem Kind und
a) seinen Eltern oder
b) dem Ehegatten oder Lebenspartner eines Elternteils
bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des Kindes,

3. dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschafts-
verhältnisses,

Verjährung §§ 205–207 BGB 2
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4. dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des Betreuungsver-
hältnisses und

5. dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der Pflegschaft.
3 Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen den Beistand ist während
der Dauer der Beistandschaft gehemmt.

(2) § 208 bleibt unberührt.

§ 208 Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung
der sexuellen Selbstbestimmung. 1 Die Verjährung von Ansprüchen we-
gen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des
21. Lebensjahrs des Gläubigers gehemmt. 2 Lebt der Gläubiger von Ansprü-
chen wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bei Beginn der Ver-
jährung mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die Verjährung
auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt.

§ 209 Wirkung der Hemmung. Der Zeitraum, während dessen die Ver-
jährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet.

§ 210 Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen. (1) 1 Ist eine
geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne
gesetzlichen Vertreter, so tritt eine für oder gegen sie laufende Verjährung
nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem
die Person unbeschränkt geschäftsfähig oder der Mangel der Vertretung be-
hoben wird. 2 Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für
die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit
beschränkte Person prozessfähig ist.

§ 211 Ablaufhemmung in Nachlassfällen. 1 Die Verjährung eines An-
spruchs, der zu einem Nachlass gehört oder sich gegen einen Nachlass richtet,
tritt nicht vor dem Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in
dem die Erbschaft von dem Erben angenommen oder das Insolvenzverfahren
über den Nachlass eröffnet wird oder von dem an der Anspruch von einem
oder gegen einen Vertreter geltend gemacht werden kann. 2 Ist die Verjäh-
rungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte
Zeitraum an die Stelle der sechs Monate.

§ 212 Neubeginn der Verjährung. (1) Die Verjährung beginnt erneut,
wenn
1. der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlags-
zahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt
oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen
oder beantragt wird.
(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungshand-

lung gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungshandlung auf Antrag
des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen auf-
gehoben wird.

2 BGB §§ 208–212 Buch 1. Allgemeiner Teil
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(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme
einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem Antrag
nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungshandlung zurück-
genommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach Absatz 2 aufgeho-
ben wird.

§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Ver-
jährung bei anderen Ansprüchen. Die Hemmung, die Ablaufhemmung
und der erneute Beginn der Verjährung gelten auch für Ansprüche, die aus
demselben Grunde wahlweise neben dem Anspruch oder an seiner Stelle
gegeben sind.

Titel 3. Rechtsfolgen der Verjährung

§ 214 Wirkung der Verjährung. (1) Nach Eintritt der Verjährung ist der
Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2) 1 Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht
zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet
worden ist. 2 Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis sowie
einer Sicherheitsleistung des Schuldners.

§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der
Verjährung. Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendma-
chung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem
Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder die
Leistung verweigert werden konnte.

§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen. (1) Die
Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine Schiffshypothek
oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubiger nicht, seine Befriedigung
aus dem belasteten Gegenstand zu suchen.

(2) 1 Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so
kann die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjährung des Anspruchs
gefordert werden. 2 Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der Rücktritt vom
Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch verjährt ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung von
Ansprüchen auf Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen.

§ 217 Verjährung von Nebenleistungen. Mit dem Hauptanspruch ver-
jährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleistungen, auch
wenn die für diesen Anspruch geltende besondere Verjährung noch nicht
eingetreten ist.

§ 218 Unwirksamkeit des Rücktritts. (1) 1 Der Rücktritt wegen nicht
oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der An-
spruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der
Schuldner sich hierauf beruft. 2 Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach
§ 275 Absatz 1 bis 3, § 439 Absatz 4 oder § 635 Absatz 3 nicht zu leisten
braucht und der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch
verjährt wäre. 3 § 216 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.

Verjährung §§ 213–218 BGB 2
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(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

Abschnitt 7. Sicherheitsleistung

§ 232 Arten. (1) Wer Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken
durch Hinterlegung von Geld oder Wertpapieren,
durch Verpfändung von Forderungen, die in das Bundesschuldbuch oder in
das Landesschuldbuch eines Landes eingetragen sind,
durch Verpfändung beweglicher Sachen,
durch Bestellung von Schiffshypotheken an Schiffen oder Schiffsbauwer-
ken, die in einem deutschen Schiffsregister oder Schiffsbauregister einge-
tragen sind,
durch Bestellung von Hypotheken an inländischen Grundstücken,
durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothek an einem
inländischen Grundstück besteht, oder durch Verpfändung von Grund-
schulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken.
(2) Kann die Sicherheit nicht in dieser Weise geleistet werden, so ist die

Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig.

§ 233 Wirkung der Hinterlegung. Mit der Hinterlegung erwirbt der
Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Geld oder an den hinterleg-
ten Wertpapieren und, wenn das Geld oder die Wertpapiere in das Eigentum
des Fiskus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein
Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung.

§ 234 Geeignete Wertpapiere. (1) 1Wertpapiere sind zur Sicherheitsleis-
tung nur geeignet, wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben
und einer Gattung angehören, in der Mündelgeld angelegt werden darf. 2 Den
Inhaberpapieren stehen Orderpapiere gleich, die mit Blankoindossament ver-
sehen sind.

(2) Mit den Wertpapieren sind die Zins-, Renten-, Gewinnanteil- und
Erneuerungsscheine zu hinterlegen.

(3) Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des
Kurswerts geleistet werden.

§ 235 Umtauschrecht. Wer durch Hinterlegung von Geld oder von Wert-
papieren Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, das hinterlegte Geld gegen
geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete
Wertpapiere oder gegen Geld umzutauschen.

§ 236 Buchforderungen. Mit einer Schuldbuchforderung gegen den
Bund oder gegen ein Land kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteln des
Kurswerts der Wertpapiere geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubi-
ger gegen Löschung seiner Forderung verlangen kann.

§ 237 Bewegliche Sachen. 1Mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit
nur in Höhe von zwei Dritteln des Schätzungswerts geleistet werden. 2 Sa-

2 BGB §§ 232–237 Buch 1. Allgemeiner Teil
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chen, deren Verderb zu besorgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen
Schwierigkeiten verbunden ist, können zurückgewiesen werden.

§ 238 Hypotheken, Grund- und Rentenschulden. (1) Eine Hypothe-
kenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist zur Sicherheits-
leistung nur geeignet, wenn sie den Voraussetzungen entspricht, unter denen
am Orte der Sicherheitsleistung Mündelgeld in Hypothekenforderungen,
Grundschulden oder Rentenschulden angelegt werden darf.

(2) Eine Forderung, für die eine Sicherungshypothek besteht, ist zur Si-
cherheitsleistung nicht geeignet.

§ 239 Bürge. (1) Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu
leistenden Sicherheit angemessenes Vermögen besitzt und seinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.

(2) Die Bürgschaftserklärung muss den Verzicht auf die Einrede der Voraus-
klage enthalten.

§ 240 Ergänzungspflicht. Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschul-
den des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder anderweitige
Sicherheit zu leisten.

Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse

Abschnitt 1. Inhalt der Schuldverhältnisse

Titel 1. Verpflichtung zur Leistung

§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis. (1) 1 Kraft des Schuldverhält-
nisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu
fordern. 2 Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht
auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.

§ 244 Fremdwährungsschuld. (1) Ist eine in einer anderen Währung als
Euro ausgedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in
Euro erfolgen, es sei denn, dass Zahlung in der anderen Währung ausdrück-
lich vereinbart ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung
für den Zahlungsort maßgebend ist.

§ 2471) Basiszinssatz. (1) 1 Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent2). 2 Er
verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basis-
zinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 3 Bezugsgröße ist der Zinssatz für die

Inhalt der Schuldverhältnisse §§ 238–241, 244, 247 BGB 2

1) Amtl. Anm.: Diese Vorschrift dient der Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie 2000/35/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungs-
verzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr. L 200 S. 35).

2) Siehe Fußnote in § 16 VOB/B (Nr. 1).
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jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unverzüg-
lich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger
bekannt.

§ 271a Vereinbarungen über Zahlungs-, Überprüfungs- oder Ab-
nahmefristen. (1) 1 Eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung
einer Entgeltforderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der
Gegenleistung verlangen kann, ist nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getrof-
fen und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.
2 Geht dem Schuldner nach Empfang der Gegenleistung eine Rechnung oder
gleichwertige Zahlungsaufstellung zu, tritt der Zeitpunkt des Zugangs dieser
Rechnung oder Zahlungsaufstellung an die Stelle des in Satz 1 genannten
Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung. 3 Es wird bis zum Beweis eines
anderen Zeitpunkts vermutet, dass der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung
oder Zahlungsaufstellung auf den Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung
fällt; hat der Gläubiger einen späteren Zeitpunkt benannt, so tritt dieser an
die Stelle des Zeitpunkts des Empfangs der Gegenleistung.

(2) 1 Ist der Schuldner ein öffentlicher Auftraggeber im Sinne von § 99
Nummer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, so ist
abweichend von Absatz 1
1. eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgelt-
forderung erst nach mehr als 30 Tagen nach Empfang der Gegenleistung
verlangen kann, nur wirksam, wenn die Vereinbarung ausdrücklich getrof-
fen und aufgrund der besonderen Natur oder der Merkmale des Schuld-
verhältnisses sachlich gerechtfertigt ist;

2. eine Vereinbarung, nach der der Gläubiger die Erfüllung einer Entgelt-
forderung erst nach mehr als 60 Tagen nach Empfang der Gegenleistung
verlangen kann, unwirksam.

2 Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Ist eine Entgeltforderung erst nach Überprüfung oder Abnahme der

Gegenleistung zu erfüllen, so ist eine Vereinbarung, nach der die Zeit für die
Überprüfung oder Abnahme der Gegenleistung mehr als 30 Tage nach Emp-
fang der Gegenleistung beträgt, nur wirksam, wenn sie ausdrücklich getroffen
und im Hinblick auf die Belange des Gläubigers nicht grob unbillig ist.

(4) Ist eine Vereinbarung nach den Absätzen 1 bis 3 unwirksam, bleibt der
Vertrag im Übrigen wirksam.

(5) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden auf
1. die Vereinbarung von Abschlagszahlungen und sonstigen Ratenzahlungen
sowie

2. ein Schuldverhältnis, aus dem ein Verbraucher die Erfüllung der Entgelt-
forderung schuldet.

2 BGB § 271a Buch 2. Recht der Schuldverhältnisse


